Lehrhelferordnung 
der LG 20- Mecklenburg Vorpommern 

1. Vorschlagsrecht 
a) Vorstand der Landesgruppe 
b) Vorstände der Ortsgruppen 

2. Voraussetzungen für die Berufung zum Lehrhelfer 
Der Bewerber muß: 
a) das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
b) mindestens 2 Jahre Mitglied im SV sein, 
c) als aktiver Helfer tätig gewesen sein, 
d) erfolgreiche Ausbildung und Vorführung eines Hundes in den Prüfungsstufen 1-3 
(es zählt ausschließlich der selbstausgebildete Hund) 
e) eine erfolgreiche Teilnahme bei der Erlangung der „Übungsleiterlizenz des SV“ 
2.1. Dem LG-Vorstand obliegt die Überprüfung der Voraussetzungen. Er befindet über die persönliche 
und fachliche Qualifikation des Bewerbers. 
2.2. Dem LG- Ausbildungswart obliegt die Durchführung des Ausbildungsseminars und der Eignungsprüfung des 
Bewerbers. 
2.3. Der LG- Vorstand entscheidet nach absolvierter Eignungsprüfung über die Zulassung zum Lehrhelfer 
2.4. Die Zulassung als Lehrhelfer wird im LG-Info-Heft veröffentlicht. Gegen die Zulassung gilt eine Einspruchs- 
Frist von 4 Wochen nach Veröffentlichung. Der Einspruch muß schriftlich beim LG- Vorstand begründet werden. 



3. Die jährliche Bestätigung obliegt dem LG- Vorstand auf Vorschlag des LG- Ausbildungswartes. 
3.1. Für die Bestätigung sind notwendig: 
- Aktivität im Ausbildungsbereich auf OG- und LG- ebene 
- Schulungsbereitschaft 
- Bereitschaft auf LG-Veranstaltungen (Meisterschaften und Körungen) als Helfer eingesetzt zu werden 
3.2. Die Vergabe des Einsatzes auf LG- Veranstaltungen obliegt dem LG- Vorstand. Vorschlagsrecht besitzen der 
LG Zuchtwart und der LG- Ausbildungswart. 

4. Tätigkeit als Lehrhelfer 
4.1. Die Arbeit der Lehrhelfer muß eine wesentliche Säule der Ausbildungsarbeit sein. Durch ihre Arbeit 
wird die Leistungsfähigkeit der Rasse Deutscher Schäferhund gefördert. Die Betätigung als Lehrhelfer muß daher ausschließlich die Beachtung der Vereinsvorgaben beinhalten. Die notwendige ständige Bereitschaft zur Weiterbildung und somit zur Aktualisierung des Wissensstandes wird erwartet. Die Teilnahme an den Jahreshelfertagungen ist notwendig. 
4.2. Die Lehrhelfer sind ehrenamtlich tätig. Für die Arbeit in der eigenen Ortsgruppe erfolgt keine 
Spesen- oder Kostenerstattung. Die Auslagenerstattung bei Einsätzen im Auftrag des LG- Vorstandes sind vom Veranstalter zu leisten: 
4.2.1. Tagesspesen in der jeweiligen festgesetzten Höhe, 
4.2.2. Fahrkostenerstattung 
- Kilometergeld bei Benutzung des eigenen Fahrzeuges 
- Bahnfahrtkosten 
- ggf. Übernachtungskosten nach Beleg 
4.3. Der Lehrhelfer ist zu kollegialen und tadelfreien Verhalten sowie vereinsförderlichen Auftreten innerhalb 
und außerhalb des Vereinsbereiches verpflichtet. 
4.4. Der Lehrhelfer ist verpflichtet, Terminzusagen folge zu leisten. Sollte aus einem wichtigen Grund der Ein- 
Satz nicht möglich sein, so ist der Lehrhelfer angewiesen, den Veranstalter umgehend zu informieren. 
4.5. Der Lehrhelferpaß berechtigt zu freiem Eintritt und Katalogbezug bei allen SV- Veranstaltungen. 
4.6. Das Lehrhelferamt erlischt: 
- durch Niederlegung durch den Inhaber 
- durch Nichtbestätigung durch den LG- Vorstand 
- durch satzungswidriges Verhalten 
